
  

Satzung 
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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsgebiet 
1. Das Unternehmen führt den Namen Continentale Krankenversicherung a. G. 
2. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Dortmund. 
3. Geschäftsgebiet ist das In- und Ausland. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 
1. Das Unternehmen ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, der mittelbar und unmittelbar die Krankenversicherung in allen 

ihren Arten betreibt. Das Unternehmen übernimmt auch die Versicherung für Nichtmitglieder gegen feste Entgelte bis zu einem 
Zehntel seiner Beitragseinnahmen. 

2. Das Unternehmen ist berechtigt, alle Geschäfte durchzuführen, die nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz zulässig sind. Es ist 
insoweit berechtigt, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen. 

§ 3 Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft wird durch Abschluss eines Versicherungsvertrages erworben. Sie beginnt mit dem In Kraft Treten und erlischt mit 

der Beendigung des Versicherungsverhältnisses. Die Mitgliedschaft können auch juristische Personen erwerben. 
2. Die Mitglieder haben wiederkehrende Beiträge nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu entrichten. Zu 

Nachschüssen sind sie nicht verpflichtet. Die Versicherungsansprüche dürfen nicht gekürzt werden. 
3. Die Rechte der Mitglieder werden durch Mitgliedervertreter in der Mitgliedervertreterversammlung ausgeübt. 

§ 4 Bekanntmachungen 
Bekanntmachungen des Unternehmens erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. 

§ 5 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 6 Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Im übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. 
2. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstandes zum Vorstandsvorsitzenden ernennen. 

§ 7 Vertretung des Unternehmens 
Das Unternehmen wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen 
vertreten. 

§ 8 Geschäftsführung 
Der Vorstand führt in eigener Verantwortung die Geschäfte des Unternehmens nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der 
Geschäftsordnung, die der Aufsichtsrat erlässt. 

§ 9 Aufsichtsrat 
1. Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. 
2. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Mitgliedervertreterversammlung, die über die 

Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 
wird nicht mitgerechnet. 

3. Die Wiederwahl ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder ist zulässig. 
4. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so ist ein Nachfolger nur für die restliche Amtszeit des 

ausgeschiedenen Mitgliedes zu wählen. 
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§ 10 Aufgaben des Aufsichtsrates 
1. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstandes. 
2. Der Aufsichtsrat stellt den Jahresabschluss fest und bestellt den Abschlussprüfer.

 



  

 

3. Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt den Verantwortlichen Aktuar. 
4. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Seiner vorherigen Zustimmung 

bedürfen: 
a) Kapitalanlagen, die durch ihren Gegenstand, ihren Umfang oder das mit ihnen verbundene Risiko von besonderer Bedeutung 

sind, 
b) die Bestellung von Prokuristen, 
c) die Bestellung und Abberufung des verantwortlichen Aktuars und 
d) die Einführung und Änderung Allgemeiner Versicherungsbedingungen. 

5. Der Aufsichtsrat kann bestimmte Aufgaben Ausschüssen übertragen. 
6.  Der Aufsichtsrat ist berechtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, welche nur deren Fassung betreffen oder welche die 

Aufsichtsbehörde verlangt, bevor sie den Änderungsbeschluss der Mitgliedervertreterversammlung genehmigt. 

§ 11 Vorsitz im Aufsichtsrat 
1. Der Aufsichtsrat wählt für die Dauer der Amtszeit aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
2. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 
3. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates leitet die Aufsichtsratssitzungen, bei Verhinderung sein Stellvertreter. 

§ 12 Einberufung des Aufsichtsrates 
1. Der Vorsitzende oder im Verhinderungsfall sein Stellvertreter beruft den Aufsichtsrat schriftlich, telegrafisch, mündlich oder 

fernmündlich ein, so oft die Geschäfte es erfordern oder wenn es unter Angabe des Zwecks und der Gründe von einem Mitglied oder 
vom Vorstand verlangt wird, mindestens jedoch einmal pro Kalenderhalbjahr. 

2. Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Mitglied oder der Vorstand unter Mitteilung des Sachverhalts und der Angabe 
einer Tagesordnung selbst den Aufsichtsrat einberufen. 

3. Sind Vorsitzender und Stellvertreter verhindert, so wird der Aufsichtsrat von dem nach Lebensjahren ältesten Aufsichtsratsmitglied 
einberufen. 

§ 13 Beschlüsse des Aufsichtsrates  
1. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen sind und mindestens zwei Drittel der 

Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, an der Beschlussfassung teilnehmen. 
2. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden 

bzw. bei dessen Abwesenheit die seines Stellvertreters. 
3. Schriftliche, telegrafische oder fernmündliche Beschlussfassungen des Aufsichtsrates oder eines Ausschusses sind nur zulässig, 

wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. 

§ 14 Niederschrift über die Aufsichtsratssitzung 
Über die Aufsichtsratssitzungen sind Niederschriften anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterschreiben hat. 

§ 15 Mitgliedervertreterversammlung 
1. Die Mitgliedervertreterversammlung ist das oberste Organ des Unternehmens. Sie besteht aus fünfzehn bis fünfundzwanzig 

volljährigen Vereinsmitgliedern, die in keinem Dienstverhältnis zum Unternehmen stehen. 
2. Das Amt als Mitgliedervertreter erlischt durch freiwilligen Rücktritt. Es erlischt ferner, wenn die persönlichen Voraussetzungen der 

Wählbarkeit gemäß § 15 Nr. 1 der Satzung wegfallen oder durch einen mit einfacher Mehrheit gefassten Beschluss der 
Mitgliedervertreterversammlung. 

3. Scheidet ein Mitgliedervertreter aus und wird dadurch die Mindestzahl von fünfzehn Mitgliedervertretern unterschritten, so ist von der 
nächsten ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung eine Ergänzungswahl vorzunehmen. 

4. Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung findet in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft 
oder in München statt.



  

 

§ 16 Aufgaben der Mitgliedervertreterversammlung 
1. Die Mitgliedervertreterversammlung nimmt den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstandes und den Bericht des 

Aufsichtsrates sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entgegen. 
2. Die Mitgliedervertreterversammlung beschließt insbesondere über: 

a) Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates, 
b) Wahl derjenigen Aufsichtsratsmitglieder, die nach den gesetzlichen Bestimmungen von der Mitgliedervertreterversammlung und 

nicht von den Arbeitnehmern zu wählen sind, sowie deren Abberufung, 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder der Mitgliedervertreterversammlung,  
d) Änderungen der Satzung, 
e) Verwendung der Rückstellung für die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung gemäß § 24 Nr. 4 der Satzung, 
f) Vergütungen für die Mitglieder des Aufsichtsrates und 
g) Auflösung oder Verschmelzung des Unternehmens. 

§ 17 Einberufung der Mitgliedervertreterversammlung 
1. Die Einberufung der Mitgliedervertreterversammlung erfolgt durch den Vorstand im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des 

Aufsichtsrates. Sie erfolgt spätestens einen Monat vor dem Tage der Versammlung schriftlich und durch Bekanntmachung gemäß § 
4 der Satzung unter Angabe der Firma, des Sitzes des Unternehmens, der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 

2. Weitere Mitgliedervertreterversammlungen müssen auf Verlangen des Aufsichtsrates oder des Vorstandes oder auf begründeten, an 
den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu richtenden schriftlichen Antrag von mindestens vier Mitgliedervertretern einberufen werden. 
§ 15 Nr. 4 und § 17 Nr. 1 der Satzung finden entsprechende Anwendung. 

§ 18 Teilnahme an der Mitgliedervertreterversammlung 
Zur Teilnahme an der Mitgliedervertreterversammlung sind nur die gewählten Mitgliedervertreter befugt. Stellvertretung ist 
ausgeschlossen. Aufsichtsrat und Vorstand nehmen an der Versammlung teil; sie sind nicht stimmberechtigt. 

§ 19 Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung 
Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter oder – falls dieser verhindert ist – der Vorsitzende des Vorstandes. 

§ 20 Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung 
1. Die Mitgliedervertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitgliedervertreter anwesend ist. Bei 

Beschlussunfähigkeit wird innerhalb von sechs Wochen eine weitere Mitgliedervertreterversammlung einberufen, die ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Anwesenden beschließt. 

2. Die Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Wahlen entscheidet im 
Falle der Stimmengleichheit das vom Vorsitzenden der Mitgliedervertreterversammlung zu ziehende Los. Änderungen der Satzung 
können nur mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 

3. Über die Form der Abstimmung entscheidet die Mitgliedervertreterversammlung. 

§ 21 Niederschrift über die Mitgliedervertreterversammlung 
Über die Mitgliedervertreterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 22 Minderheitsrechte 
Soweit das Gesetz einer Minderheit Rechte gewährt, stehen diese einer Minderheit von vier Mitgliedervertretern zu. 

§ 23 Anträge zur Beschlussfassung 
Anträge zur Beschlussfassung (u. a. Vorschläge zur Ergänzungswahl von Mitgliedervertretern), die von mindestens einhundert 
Mitgliedern unterzeichnet sind und spätestens zwei Monate vor der Mitgliedervertreterversammlung dem Vorstand zugehen, müssen auf 
die Tagesordnung gesetzt werden. Die Antragsteller sind berechtigt, aus ihrer Mitte einen Sprecher zu benennen, der den Antrag in der 
Mitgliedervertreterversammlung begründet. An der Abstimmung nimmt der Sprecher nicht teil.
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§ 24 Rechnungswesen, Jahresabschluss 
1. Für die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Prüfung und Bekanntmachung des Jahresabschlusses 

gelten die gesetzlichen Vorschriften und die von der Aufsichtsbehörde aufgestellten Grundsätze. 
2. Das Unternehmen bildet eine Verlustrücklage in Höhe von mindestens einem Zwanzigstel der tariflichen Leistungen der beiden 

letzten Geschäftsjahre. Der Verlustrücklage sind bis zur Erreichung dieser Höhe jährlich wenigstens fünf vom Hundert der Summe 
aus Jahresüberschuss und Zuführung zur Rückstellung für die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung zuzuführen. Außerdem 
können als Eigenkapital auch andere Gewinnrücklagen gebildet werden. Dem Eigenkapital soll mindestens der Betrag zugeführt 
werden, der nach den Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes nicht steuerfrei in die Rückstellung für die erfolgsabhängige 
Beitragsrückerstattung eingestellt werden kann. 

3. Der Jahresabschluss ist in der Weise aufzustellen, dass der von dem Geschäftsergebnis nach Einstellung in das Eigenkapital 
verbleibende Überschuss in voller Höhe der Rückstellung für die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung zugewiesen wird. Die 
dieser Rückstellung zugewiesenen Beträge dürfen nur für die Versicherten verwendet werden. 

4. Die Verwendung von Beträgen aus der Rückstellung für die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung, die nach Nr. 3 gebildet worden 
ist, erfolgt u. a. in Form von Auszahlungen, Leistungserhöhungen, Beitragssenkungen oder zur Abwendung bzw. Milderung von 
Beitragserhöhungen. 

5. Das Unternehmen ist jedoch berechtigt, mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Ausnahmefällen die Rückstellung für die 
erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung, soweit über sie nicht zugunsten der Versicherten bereits beschlossen worden ist, im 
Interesse der Versicherten zur Abwendung eines drohenden Notstandes heranzuziehen. 

§ 25 Vermögensanlage 
Die Anlage des Vermögens des Unternehmens erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen und den von der Aufsichtsbehörde 
aufgestellten Grundsätzen. 

§ 26 Satzungsänderungen und Einführung oder Änderungen von Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
1. Satzungsänderungen, die Bestimmungen über Namen, Sitz, Geschäftsgebiet, Gegenstand des Unternehmens, Mitgliedschaft, 

Bekanntmachungen, Geschäftsjahr, Organe, Rechnungswesen, Jahresabschluss, Vermögensanlagen und Auflösung betreffen, 
haben Wirkung für alle bestehenden Versicherungsverhältnisse. 

2. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Allgemeine Versicherungsbedingungen einzuführen oder zu ändern. 
Über ein solches Vorhaben informiert der Vorstand die Mitgliedervertreter, bevor er den Aufsichtsrat um Zustimmung bittet. 

§ 27 Auflösung 
1. Über die Auflösung des Unternehmens kann nur beschlossen werden, wenn in einer zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliedervertreterversammlung mindestens zwei Drittel der Mitgliedervertreter anwesend sind und mindestens drei Viertel der 
stimmberechtigten Mitgliedervertreter für die Auflösung stimmen. 

2. st die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist eine weitere Versammlung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Stimmberechtigten mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Erschienenen beschließen kann. 

3. Im Falle der Auflösung bestellt die Mitgliedervertreterversammlung die Abwickler und regelt deren Vergütung. Sie bestimmt auch 
über die Verteilung des restlichen Vermögens. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 
Letzte Änderung genehmigt durch Verfügung der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 8. August 2008, 
Gesch.Z.: VA 17 – I 5002 – 4001 – 2008/0001 

 


